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a) Satzungen, verordnungen und 
 bekanntmachungen 
 der regIon hannover und der
 landeShauptStadt hannover

 region hannover

 Satzung über ehrungen für besondere verdienste 
um die region hannover

Die Satzung beruht auf § 10 des Niedersächsischen Kom-
munalverfassungsgesetzes (NKomVG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 17. Dezember 2010, zuletzt geän-
dert am 16.12.2014 (Nds. GVBl. S. 434)

§ 1
ehrungen

(1) Als Anerkennung und Würdigung um die Region 
Hannover werden verdienstvolle Persönlichkeiten ge-
ehrt durch

 a) die Verleihung der Ehrennadel in Gold der Region 
Hannover,

 b) die Verleihung der Ehrennadel in Silber der Region 
Hannover,

 c) die Verleihung der Ehrenmedaille der Region Han-
nover und

 d) die Eintragung in das Goldene Buch der Region 
Hannover.

(2) Alle Ehrungen werden in einer öffentlichen Sitzung 
der Regionsversammlung oder im Rahmen einer re-
präsentativen Veranstaltung der Region Hannover 
vorgenommen. Die Ehrung nimmt der Regionsprä-
sident / die Regionspräsidentin vor.

(3) Es besteht kein Rechtsanspruch auf eine Ehrung.
(4) Eine Ehrung begründet keinerlei besondere Rechte 

oder Pflichten. 

§ 2
ehrennadel der region hannover

(1) Mit der Ehrennadel können Persönlichkeiten geehrt 
werden, die sich im hohen Maße um die Entwicklung 
der Region Hannover und das Wohl ihrer Einwoh-
nerschaft verdient gemacht haben. 

(2) Gewürdigt werden können Leistungen auf dem Ge-
biet

 a) der Politik,
 b) der Kultur, Kunst und des Sports,
 c) der Bildung und Wissenschaft,
 d) der Wirtschaft und Regionalentwicklung,
 e) des religiösen Lebens und
 f) des sozialen Engagements.
(3) Die Ehrennadel hat die Form eines Wappenschildes. 

Sie zeigt das Regionswappen und ist mit einer Einfas-
sung versehen, die die Inschrift trägt: „Region Han-
nover Für besondere Verdienste“.

(4) Über die Verleihung wird eine Urkunde als Nachweis 
ausgefertigt.

(5) Vorschlagsberechtigt sind Bürgerinnen und Bürger 
sowie juristische Personen. Die Vorschläge sind mit 
eingehender schriftlicher Begründung dem Regions-
präsidenten / der Regionspräsidentin zuzuleiten.

(6) Über die Verleihung der Ehrennadel sowie von § 2 
abweichende Regelungen entscheidet die Regionsver-
sammlung in öffentlicher Sitzung mit der Mehrheit 
ihrer Mitglieder. 

(7) An Beschäftigte, die noch aktiv für die Region Han-
nover tätig sind, soll sie nur im Ausnahmefall verlie-
hen werden.

§ 3
ehrennadel in gold der region hannover

(1) Die Ehrennadel in Gold ist die höchste Auszeich-
nung, die die Region Hannover vergibt. Sie wird an 
Persönlichkeiten verliehen, die sich i. S. d. § 2 Abs. 2 
um die Entwicklung der Region Hannover und das 
Wohl ihrer Einwohnerschaft in außerordentlicher 
Weise verdient gemacht haben, von der eine exemp-
larische Wirkung ausgeht. 

(2) Mitglieder der Regionsversammlung können die Eh-
rennadel in Gold anlässlich ihres Ausscheidens aus 
der Regionsversammlung nach mindestens 15-jähri-
ger Mandatstätigkeit oder nach Ablauf von drei Le-
gislaturperioden erhalten. 

§ 4 
ehrennadel in Silber der region hannover

(1) Die Ehrennadel in Silber wird an Persönlichkeiten 
verliehen, die sich i. S. d. § 2 Abs. 2 um die Entwick-
lung der Region Hannover und das Wohl ihrer Ein-
wohnerschaft in besonderer Weise verdient gemacht 
haben.

(2) Mitglieder der Regionsversammlung können die Eh-
rennadel in Silber anlässlich ihres Ausscheidens aus 
der Regionsversammlung nach mindestens 10-jähri-
ger Mandatstätigkeit oder nach Ablauf von zwei Le-
gislaturperioden erhalten. 

§ 5 
ehrenmedaille der region hannover

(1) Mit der Ehrenmedaille können Einwohnerinnen und 
Einwohner geehrt werden, die sich durch herausra-
gende Handlungen um die Entwicklung der Region 
Hannover und das Wohl ihrer Einwohnerschaft ver-
dient gemacht haben. 

(2) Die Ehrenmedaille zeigt auf der Vorderseite vor dem 
stilisierten Grenzverlauf der Region Hannover das 
Wappen der Region Hannover mit der Umschrift 
„Ehrenmedaille der Region Hannover“. Die Rückseite 
enthält die Worte „Für herausragende Verdienste um 
die Region Hannover“. Sie hat einen Durchmesser 
von 4,0 cm. 

(3) Über die Verleihung wird eine Urkunde als Besitz-
nachweis ausgefertigt.

(4) Vorschlagsberechtigt sind Bürgerinnen und Bürger 
sowie juristische Personen. Die Vorschläge sind mit 
eingehender schriftlicher Begründung dem Regions-
präsidenten / der Regionspräsidentin zuzuleiten.

(5) Die Verleihung einer Ehrenmedaille der Region Han-
nover wie auch von § 5 abweichende Regelungen ob-
liegen der Entscheidung des Regionspräsidenten / der 
Regionspräsidentin.

(6) Die Regionsversammlung wird über Verleihungen in-
formiert.

§ 6 
eintragung in das goldene buch der region hannover

(1) Eintragen können sich insbesondere:
 a) Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens,
 b) Vertreter des diplomatischen Korps in Deutsch-

land und
 c) Repräsentanten anderer Staaten.
(2) Die Ehrung mit einer Eintragung in das Goldene 

Buch der Region Hannover obliegt der Entscheidung 
des Regionspräsidenten / der Regionspräsidentin.

(3) Die Regionsversammlung wird über Eintragungen 
informiert.
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§ 7 
rücknahme der ehrungen

(1) Erweist sich eine Person durch ihr späteres Verhalten 
einer Ehrung unwürdig oder wird ein solches Ver-
halten nachträglich bekannt, so kann die Regions-
versammlung die Ehrung im Sinne des § 1 Abs. 1 in 
nichtöffentlicher Sitzung mit der Mehrheit ihrer Mit-
glieder widerrufen und alle in Zusammenhang mit 
der Ehrung stehenden Gegenstände (z.B. Ehrennadel, 
Urkunde etc.) zurückfordern.

(2) Den schriftlich begründeten Antrag zu einer Rück-
nahme kann jedes Mitglied der Regionsversammlung 
stellen.

(3) Im Fall des § 7 Abs. 1 hat die Regionsverwaltung das 
Erforderliche zu veranlassen. Eintragungen in das 
Goldene Buch der Region Hannover werden unwi-
derruflich entfernt.

§ 8
anteilnahme 

(1) Im Falle des Ablebens von Persönlichkeiten, die sich 
um die Region Hannover verdient gemacht haben, 
von Personen des öffentlichen Lebens und von Abge-
ordneten der Regionsversammlung bzw. deren Ange-
hörigen kann die Anteilnahme der Region Hannover 
durch Kondolenzschreiben, Nachruf oder Kranz-
spende oder eine Kombination derer zum Ausdruck 
gebracht werden.

(2) Die Art und Weise der Anteilnahme obliegt der Ent-
scheidung des Regionspräsidenten / der Regionsprä-
sidentin.

(3) Kondolenzschreiben werden an die nächsten Hinter-
bliebenen gerichtet.

(4) Nachrufe in den Printmedien werden veranlasst, 
wenn der / die Verstorbene 

 a) aktiver Abgeordnete/r der Regionsversammlung 
war,

 b) ehemalige/r Abgeordnete/r der Regionsversamm-
lung bzw. den Rechtsvorgängern für mindestens 
drei Wahlperioden war,

 c) Träger/in der Ehrennadel in Gold der Region Han-
nover bzw. der Rechtsvorgänger war,

 d) Hauptverwaltungsbeamte/r der regionsangehöri-
gen Kommunen ab 01. November 2001 war oder

 e) in sonstiger Weise mit der Region Hannover eng 
verbunden war.

 Der Nachruf ist durch den Regionspräsidenten / die 
Regionspräsidentin sowie dem / der Vorsitzenden der 
Regionsversammlung zu unterzeichnen.

(5) Handelt es sich bei dem / der Verstorbenen um ein 
aktives Mitglied der Regionsversammlung bzw. um 
eine/n amtierende/n Hauptverwaltungsbeamten/in 
der Regionskommunen, wird der verfasste Nach-
ruf in der folgenden Regionsversammlung vor einer 
Schweigeminute verlesen.

(6) Kranzspenden werden gewährt, wenn ein Nachruf 
der Region Hannover erfolgt. Die Kranzschleifen tra-
gen als Inhalt „Als letzter Gruß Region Hannover“.

(7) Der Nachruf nach § 8 Abs. 4 und die Kranzspende 
nach § 8 Abs. 6 unterbleiben auf Wunsch des / der 
Verstorbenen oder der Hinterbliebenen. Ebenso kann 
anstelle einer Kranzspende auf Wunsch eine Geld-
spende erfolgen. 

(8) Regelungen zu Kondolenzen für Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Region Hannover  bleiben von  
§ 8 Abs. 1 bis 7 unberührt.

§ 9 
Inkrafttreten

Diese Satzung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung 
in Kraft. Gleichzeitig tritt die Satzung über die Ehrung 
für besondere Verdienste um die Region Hannover vom 
14.12.2004 außer Kraft.

Hannover, den 10. November 2015

Region Hannover
Hauke Jagau

Regionspräsident

 bekanntmachung 

Die Region Hannover zeigt an, dass in der Stadt Lehrte die 
Gemeindestraße „Ostring“, beginnend an der K 134 bis 
zur Einmündung in die K 135 mit Wirkung vom 1.1.2016 
zur Kreisstraße aufgestuft wird. Neuer Träger der Straßen-
baulast ist die Region Hannover.

rechtsmittelhinweis
Gegen diese Verfügung kann innerhalb eines Monats nach 
Bekanntgabe Klage beim Verwaltungsgericht Hannover, 
Leonhardtstraße 15, 30175 Hannover, schriftlich oder in 
der Form eines elektronischen Dokuments nach Maßgabe 
der Niedersächsischen Verordnung über den elektroni-
schen Rechtsverkehr in der Justiz vom 21. Oktober 2011 
(Nds. GVBl. S. 367) oder zur Niederschrift der Urkunds-
beamtin oder des Urkundsbeamten der Geschäftsstelle 
dieses Gerichts erhoben werden.

Hannover, im November 2015

Region Hannover
Der Regionspräsident

Im Auftrag
Manfred Lockemann
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 vereinbarung
 zur Übertragung der Aufgabe der Erstellung quali-

fizierter Mietspiegel gem. §§ 558 c, d bürgerliches 
gesetzbuch (bgb) und § 1 abs. 4 niedersächsisches 
Statistikgesetz (nStatg) sowie zur Datennutzung 
für die Ermittlung der angemessenen Kosten für Un-
terkunft und Heizung nach § 22 Sozialgesetzbuch 
(Sgb) II und § 35 Sgb XII

zwischen

der Region Hannover, 
vertreten durch den Regionspräsidenten
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover im folgenden: region 

und

der Stadt Garbsen
vertreten durch den Bürgermeister
Rathausplatz 1
30823 Garbsen im folgenden: Stadt garbsen

präambel

Gemäß §§ 558 c und d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
bieten Mietspiegel eine Übersicht über die ortsübliche 
Vergleichsmiete. Für die Aufstellung der Mietspiegel sind 
die Städte und Gemeinden zuständig.
Die Festlegung und regelmäßige Überprüfung der Werte 
der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung nach § 22 SGB II und § 35 SGB XII setzt nach 
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ein schlüs-
siges Konzept des Trägers voraus. Das Konzept der Region 
Hannover, als Träger der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende im Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) und als ört-
licher Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialge-
setzbuch (SGB XII), basiert insbesondere auf Daten, die 
im Rahmen der Erstellung der qualifizierten Mietspiegel 
erhoben werden.
Die Aufgabe der Erstellung des Mietspiegels lässt sich da-
her für alle regionsangehörigen Kommunen durch die 
Region zweckmäßiger und wirtschaftlicher durchführen. 
Die freiwillige kommunale Aufgabe zur Erstellung des 
Mietspiegels kann nach Maßgabe des niedersächsischen 
Statistikgesetzes (NStatG) nach § 1 Abs. 4 NStatG auf die 
Region übertragen werden. Die Region kann im Gegenzug 
auf eine eigenständige Erhebung zur Festlegung der an-
gemessenen Kosten der Unterkunft (öffentliche Aufgabe) 
verzichten, sofern die im Rahmen der Mietspiegelerstel-
lung erhobenen Daten für den vorgenannten Zweck wei-
terverarbeitet werden.

Auf der Grundlage des § 58 Abs. 1 Nr. 17 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m.  
§ 1 Abs. 4 des Niedersächsischen Statistikgesetzes (NStatG) 
treffen die Vertragsparteien folgende Vereinbarung.

§ 1
zweck der vereinbarung

Die Region erhebt regelmäßig für die Stadt Garbsen die 
Daten für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels, 
der ortsüblichen Vergleichsmiete in den Städten und Ge-
meinden der Region Hannover sowie für die Ermittlung 
der angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.

§ 2
aufgabenübertragung, zweckbindung und 

Weiternutzung

(1) Die Stadt Garbsen überträgt nach § 1 Abs. 4 NStatG 
der Region die Aufgabe der Erstellung und Fort-
schreibung eines qualifizierten Mietspiegels im Sinne 
der §§ 558 c, d BGB für die Stadt Garbsen.

(2) Die Region ist berechtigt, auf Grundlage der dabei 
erhobenen Daten auch die angemessenen Aufwen-
dungen der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB 
II und § 35 SGB XII abzuleiten. Eine Verwendung für 
andere Zwecke ist nicht zulässig.

§ 3 
einzeldaten

(1) Die Region erhebt die für den Zweck erforderlichen 
Einzeldaten nach Maßgabe einer von ihr zu erlassen-
den Satzung.

(2) Die in der Satzung genannten Einzeldaten stellt die 
Stadt Garbsen der Region vollständig zur Verfügung.

(3) Die Region verarbeitet die Einzeldaten nach Maßga-
be der Satzung und trägt Gewähr für die Einhaltung 
des Datenschutzes und des Statistikgeheimnisses.

§ 4 
kosten

Die Region trägt die Kosten der ihr übertragenen Aufgabe.

§ 5
dauer der vereinbarung, Änderungen und kündigung

(1) Die Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit.
(2) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der 

Schriftform. Sollten sich in dieser Vereinbarung 
nicht berücksichtigte Tatbestände als regulierungs-
bedürftig erweisen, verpflichten sich die Vereinba-
rungspartner, eine Regelung zu treffen, die dem Sinn 
und den Grundsätzen der Vereinbarung entspricht. 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 
Vereinbarung lässt die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen, die nicht untrennbar mit der nichtigen 
Bestimmung verbunden sind, unberührt. Die Verein-
barungspartner verpflichten sich, in diesem Fall eine 
Neuregelung zu vereinbaren, die dem Vereinbarungs-
zweck entspricht.

(3) Sie kann mit einer Frist von einem Jahr jeweils zum 
31.12. eines Jahres gekündigt werden.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Region im gemeinsamen Amtsblatt 
für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Han-
nover und der öffentlichen Bekanntmachung der Stadt 
Garbsen in Kraft.

Hannover, den 09.11.2015 Garbsen, den 18.08.2015

Hauke Jagau  Dr. Christian Grahl
Regionspräsident Bürgermeister 

 landeshauptstadt hannover

 – – –
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b)  Satzungen  und  bekanntmachungen 
der  StÄdte  und  gemeInden

1.  gemeinde Isernhagen

 vereinbarung
 zur Übertragung der Aufgabe der Erstellung quali-

fizierter Mietspiegel gem. §§ 558 c, d bürgerliches 
gesetzbuch (bgb) und § 1 abs. 4 niedersächsisches 
Statistikgesetz (nStatg) sowie zur Datennutzung 
für die Ermittlung der angemessenen Kosten für Un-
terkunft und Heizung nach § 22 Sozialgesetzbuch 
(Sgb) II und § 35 Sgb XII

zwischen

der Region Hannover, 
vertreten durch den Regionspräsidenten
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover im folgenden: region 

und

der Gemeinde Isernhagen
Bothfelder Str. 29
30916 Isernhagen
 im folgenden: gemeinde Isernhagen

präambel

Gemäß §§ 558 c und d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
bieten Mietspiegel eine Übersicht über die ortsübliche 
Vergleichsmiete. Für die Aufstellung der Mietspiegel sind 
die Städte und Gemeinden zuständig.
Die Festlegung und regelmäßige Überprüfung der Werte 
der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung nach § 22 SGB II und § 35 SGB XII setzt nach 
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ein schlüs-
siges Konzept des Trägers voraus. Das Konzept der Region 
Hannover, als Träger der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende im Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) und als ört-
licher Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialge-
setzbuch (SGB XII), basiert insbesondere auf Daten, die 
im Rahmen der Erstellung der qualifizierten Mietspiegel 
erhoben werden.
Die Aufgabe der Erstellung des Mietspiegels lässt sich da-
her für alle regionsangehörigen Kommunen durch die 
Region zweckmäßiger und wirtschaftlicher durchführen. 
Die freiwillige kommunale Aufgabe zur Erstellung des 
Mietspiegels kann nach Maßgabe des niedersächsischen 
Statistikgesetzes (NStatG) nach § 1 Abs. 4 NStatG auf die 
Region übertragen werden. Die Region kann im Gegenzug 
auf eine eigenständige Erhebung zur Festlegung der an-
gemessenen Kosten der Unterkunft (öffentliche Aufgabe) 
verzichten, sofern die im Rahmen der Mietspiegelerstel-
lung erhobenen Daten für den vorgenannten Zweck wei-
terverarbeitet werden.

Auf der Grundlage des § 58 Abs. 1 Nr. 17 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m.  
§ 1 Abs. 4 des Niedersächsischen Statistikgesetzes (NStatG) 
treffen die Vertragsparteien folgende Vereinbarung.

§ 1
zweck der vereinbarung

Die Region erhebt regelmäßig für die Gemeinde Isernha-
gen die Daten für die Erstellung eines qualifizierten Miet-
spiegels, der ortsüblichen Vergleichsmiete in den Städten 
und Gemeinden der Region Hannover sowie für die Er-
mittlung der angemessenen Kosten für Unterkunft und 
Heizung.

§ 2
aufgabenübertragung, zweckbindung und 

Weiternutzung

(1) Die Gemeinde Isernhagen überträgt nach § 1 Abs. 4 
NStatG der Region die Aufgabe der Erstellung und 
Fortschreibung eines qualifizierten Mietspiegels im 
Sinne der §§ 558 c, d BGB für die Gemeinde Isernha-
gen.

(2) Die Region ist berechtigt, auf Grundlage der dabei 
erhobenen Daten auch die angemessenen Aufwen-
dungen der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB 
II und § 35 SGB XII abzuleiten. Eine Verwendung für 
andere Zwecke ist nicht zulässig.

§ 3 
einzeldaten

(1) Die Region erhebt die für den Zweck erforderlichen 
Einzeldaten nach Maßgabe einer von ihr zu erlassen-
den Satzung.

(2) Die in der Satzung genannten Einzeldaten stellt die 
Gemeinde Isernhagen der Region vollständig zur Ver-
fügung.

(3) Die Region verarbeitet die Einzeldaten nach Maßga-
be der Satzung und trägt Gewähr für die Einhaltung 
des Datenschutzes und des Statistikgeheimnisses.

§ 4 
kosten

Die Region trägt die Kosten der ihr übertragenen Aufgabe.

§ 5
dauer der vereinbarung, Änderungen und kündigung

(1) Die Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit.
(2) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der 

Schriftform. Sollten sich in dieser Vereinbarung 
nicht berücksichtigte Tatbestände als regulierungs-
bedürftig erweisen, verpflichten sich die Vereinba-
rungspartner, eine Regelung zu treffen, die dem Sinn 
und den Grundsätzen der Vereinbarung entspricht. 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 
Vereinbarung lässt die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen, die nicht untrennbar mit der nichtigen 
Bestimmung verbunden sind, unberührt. Die Verein-
barungspartner verpflichten sich, in diesem Fall eine 
Neuregelung zu vereinbaren, die dem Vereinbarungs-
zweck entspricht.

(3) Sie kann mit einer Frist von einem Jahr jeweils zum 
31.12. eines Jahres gekündigt werden.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Region im gemeinsamen Amts-
blatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt 
Hannover und der öffentlichen Bekanntmachung der Ge-
meinde Isernhagen in Kraft.

Hannover, den 09.11.2015 Isernhagen, den 30.10.15

Hauke Jagau  Arpad Bogya
Regionspräsident Bürgermeister
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2.  Stadt lehrte

 vereinbarung
 zur Übertragung der Aufgabe der Erstellung quali-

fizierter Mietspiegel gem. §§ 558 c, d bürgerliches 
gesetzbuch (bgb) und § 1 abs. 4 niedersächsisches 
Statistikgesetz (nStatg) sowie zur Datennutzung 
für die Ermittlung der angemessenen Kosten für Un-
terkunft und Heizung nach § 22 Sozialgesetzbuch 
(Sgb) II und § 35 Sgb XII

zwischen

der Region Hannover, 
vertreten durch den Regionspräsidenten
Hildesheimer Str. 20
30169 Hannover im folgenden: region 

und

der Stadt Lehrte
vertreten durch den Bürgermeister
Rathausplatz 1
31275 Lehrte
 im folgenden: Stadt lehrte

präambel

Gemäß §§ 558 c und d Bürgerliches Gesetzbuch (BGB) 
bieten Mietspiegel eine Übersicht über die ortsübliche 
Vergleichsmiete. Für die Aufstellung der Mietspiegel sind 
die Städte und Gemeinden zuständig.
Die Festlegung und regelmäßige Überprüfung der Werte 
der angemessenen Aufwendungen für Unterkunft und 
Heizung nach § 22 SGB II und § 35 SGB XII setzt nach 
der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts ein schlüs-
siges Konzept des Trägers voraus. Das Konzept der Region 
Hannover, als Träger der Grundsicherung für Arbeitssu-
chende im Zweiten Sozialgesetzbuch (SGB II) und als ört-
licher Träger der Sozialhilfe nach dem Zwölften Sozialge-
setzbuch (SGB XII), basiert insbesondere auf Daten, die 
im Rahmen der Erstellung der qualifizierten Mietspiegel 
erhoben werden.
Die Aufgabe der Erstellung des Mietspiegels lässt sich da-
her für alle regionsangehörigen Kommunen durch die 
Region zweckmäßiger und wirtschaftlicher durchführen. 
Die freiwillige kommunale Aufgabe zur Erstellung des 
Mietspiegels kann nach Maßgabe des niedersächsischen 
Statistikgesetzes (NStatG) nach § 1 Abs. 4 NStatG auf die 
Region übertragen werden. Die Region kann im Gegenzug 
auf eine eigenständige Erhebung zur Festlegung der an-
gemessenen Kosten der Unterkunft (öffentliche Aufgabe) 
verzichten, sofern die im Rahmen der Mietspiegelerstel-
lung erhobenen Daten für den vorgenannten Zweck wei-
terverarbeitet werden.

Auf der Grundlage des § 58 Abs. 1 Nr. 17 des Niedersächsi-
schen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) i. V. m.  
§ 1 Abs. 4 des Niedersächsischen Statistikgesetzes (NStatG) 
treffen die Vertragsparteien folgende Vereinbarung.

§ 1
zweck der vereinbarung

Die Region erhebt regelmäßig für die Stadt Lehrte die Da-
ten für die Erstellung eines qualifizierten Mietspiegels, der 
ortsüblichen Vergleichsmiete in den Städten und Gemein-
den der Region Hannover sowie für die Ermittlung der 
angemessenen Kosten für Unterkunft und Heizung.

§ 2
aufgabenübertragung, zweckbindung und 

Weiternutzung

(1) Die Stadt Lehrte überträgt nach § 1 Abs. 4 NStatG der 
Region die Aufgabe der Erstellung und Fortschrei-
bung eines qualifizierten Mietspiegels im Sinne der 
§§ 558 c, d BGB für die Stadt Lehrte.

(2) Die Region ist berechtigt, auf Grundlage der dabei 
erhobenen Daten auch die angemessenen Aufwen-
dungen der Unterkunft und Heizung nach § 22 SGB 
II und § 35 SGB XII abzuleiten. Eine Verwendung für 
andere Zwecke ist nicht zulässig.

§ 3 
einzeldaten

(1) Die Region erhebt die für den Zweck erforderlichen 
Einzeldaten nach Maßgabe einer von ihr zu erlassen-
den Satzung.

(2) Die in der Satzung genannten Einzeldaten stellt die 
Stadt Lehrte der Region vollständig zur Verfügung.

(3) Die Region verarbeitet die Einzeldaten nach Maßga-
be der Satzung und trägt Gewähr für die Einhaltung 
des Datenschutzes und des Statistikgeheimnisses.

§ 4 
kosten

Die Region trägt die Kosten der ihr übertragenen Aufgabe.

§ 5
dauer der vereinbarung, Änderungen und kündigung

(1) Die Vereinbarung gilt auf unbestimmte Zeit.
(2) Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der 

Schriftform. Sollten sich in dieser Vereinbarung 
nicht berücksichtigte Tatbestände als regulierungs-
bedürftig erweisen, verpflichten sich die Vereinba-
rungspartner, eine Regelung zu treffen, die dem Sinn 
und den Grundsätzen der Vereinbarung entspricht. 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 
Vereinbarung lässt die Wirksamkeit der übrigen Be-
stimmungen, die nicht untrennbar mit der nichtigen 
Bestimmung verbunden sind, unberührt. Die Verein-
barungspartner verpflichten sich, in diesem Fall eine 
Neuregelung zu vereinbaren, die dem Vereinbarungs-
zweck entspricht.

(3) Sie kann mit einer Frist von einem Jahr jeweils zum 
31.12. eines Jahres gekündigt werden.

§ 6 
Inkrafttreten

Diese Vereinbarung tritt am Tag nach der öffentlichen 
Bekanntmachung der Region im gemeinsamen Amtsblatt 
für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Han-
nover und der öffentlichen Bekanntmachung der Stadt 
Lehrte in Kraft.

Hannover, den 09.11.2015 Lehrte, den 24.09.2015

Hauke Jagau  Klaus Sidortschuk
Regionspräsident Bürgermeister
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3.  Stadt pattensen

 1. nachtragshaushaltssatzung der Stadt pattensen 
für das haushaltsjahr 2015

Aufgrund des § 115 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) hat der Rat der Stadt 
Pattensen in der Sitzung am 15.10.2015 folgende 1. Nach-
tragshaushaltssatzung beschlossen:

§ 1

Mit dem 1. Nachtragshaushaltsplan wird der Stellenplan 
geändert. Im Übrigen bleibt die Haushaltssatzung vom 
25.03.2015 unberührt.

Pattensen, den 15.10.2015

Stadt Pattensen
L. S. Die Bürgermeisterin

Schumann

 bekanntmachung der 1. nachtragshaushaltssat-
zung und auslegung des 1. nachtraghaushaltspla-
nes für das haushaltsjahr 2015

Die vorstehende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das 
Haushaltsjahr 2015 wird hiermit öffentlich bekannt ge-
macht.
Die nach den §§ 115 in Verbindung mit 119 Abs. 4, 120 
Abs. 2 und 122 Abs. 2 des Niedersächsischen Kommunal-
verfassungsgesetzes (NKomVG) erforderliche Genehmi-
gung ist durch die Region Hannover am 10.11.2015 unter 
dem Aktenzeichen 151421/1 (12) erteilt worden.
Der 1. Nachtragshaushaltsplan mit seinen Anlagen liegt 
nach den §§ 115 Abs. 1 Satz 2 in Verbindung mit 114 Abs. 
2 Satz 3 des NKomVG vom 30.11.2015 bis einschließlich 
11.12.2015 zur Einsichtnahme im Rathaus (Eingangsbe-
reich), Auf der Burg 1-2, 30982 Pattensen, während der 
Dienststunden öffentlich aus.

Pattensen, 16.11.2015

Stadt Pattensen
Die Bürgermeisterin

Schumann

c) SonStIge bekanntmachungen

 kirchenkreisamt ronnenberg

 Friedhofsgebührenordnung für den Friedhof der 
ev.-luth. thomas-kirchengemeinde hohenbostel 
in barsinghausen

Gemäß § 5 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (KABl. 1974 S. 1) und § 25 der Fried-
hofsordnung für den Friedhof der Ev.-luth. Thomas-
Kirchengemeinde Hohenbostel in Barsinghausen hat der 
Kirchenvorstand am 18.11.2014 folgende Friedhofsge-
bührenordnung beschlossen.

§ 1
allgemeines

Für die Benutzung des Friedhofes und seiner Einrichtun-
gen sowie für sonstige in § 6 aufgeführte Leistungen der 
Friedhofsverwaltung werden Gebühren nach dieser Ge-
bührenordnung erhoben.

§ 2
gebührenschuldner

(1) Gebührenschuldner der Benutzungsgebühr ist
 1. wer die Bestattung oder sonstige gebührenpflich-

tige Leistung nach dieser Ordnung beantragt oder 
durch ihm zurechenbares Verhalten ausgelöst hat,

 2. wer das Nutzungsrecht an einer Grabstätte erwor-
ben oder verlängert hat,

 3. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofs-
verwaltung durch schriftliche Erklärung über-
nommen hat oder wer für die Gebührenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Gebührenschuldner der Verwaltungsgebühr ist
 1. wer die Verwaltungshandlung veranlasst oder in 

wessen Interesse sie vorgenommen wird,
 2. wer die Gebührenschuld gegenüber der Friedhofs-

verwaltung durch schriftliche Erklärung über-
nommen hat oder wer für die Gebührenschuld 
eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(3) Mehrere Gebührenschuldner sind Gesamtschuldner.

§ 3
entstehen der gebührenschuld

(1) Bei Grabnutzungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld bereits mit der Begründung des Nutzungs-
rechtes für die gesamte Nutzungsdauer der Grabstät-
te oder bereits mit der Verlängerung des Nutzungs-
rechtes für den Zeitraum der gesamten Verlängerung 
der Grabstätte.

(2) Bei sonstigen Benutzungsgebühren entsteht die Ge-
bührenschuld mit der Inanspruchnahme der jeweili-
gen gebührenpflichtigen Leistung.

(3) Bei Verwaltungsgebühren entsteht die Gebühren-
schuld mit der Vornahme der Verwaltungshandlung.

§ 4
Festsetzung und Fälligkeit

(1) Die Heranziehung zu Gebühren erfolgt durch schrift-
lichen Bescheid. Die Gebühren sind innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe des Gebührenbescheides 
fällig.

(2) Die Friedhofsverwaltung kann die Benutzung des 
Friedhofes untersagen und Leistungen verweigern, 
sofern ausstehende Gebühren nicht entrichtet wor-
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den sind oder eine entsprechende Sicherheit nicht 
geleistet ist.

(3) Rückständige Gebühren werden im Verwaltungs-
zwangsverfahren eingezogen.

§ 5
Säumniszuschläge, kosten, einziehung 

rückständiger gebühren

(1) Werden Gebühren nicht bis zum Ablauf des Fällig-
keitstages entrichtet, so ist für jeden angefangenen 
Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag von 1 % 
des abgerundeten rückständigen Gebührenbetrages 
zu entrichten; abzurunden ist auf den nächsten durch 
50 Euro teilbaren Betrag.

(2) Für schriftliche Mahnungen sind die entstandenen 
Portokosten durch den Gebührenschuldner oder die 
Gebührenschuldnerin zu erstatten.

(3) Rückständige Gebühren, Säumniszuschläge sowie 
Kosten nach Absatz 2 werden im Verwaltungszwangs-
verfahren eingezogen. Die Kosten der Vollstreckung 
hat der Vollstreckungsschuldner oder die Vollstre-
ckungsschuldnerin zu tragen.

§ 6
gebührentarif

I. gebühren für die verleihung von nutzungsrechten 
an grabstätten:

erdbestattung:
1. Reihengrabstätte für 30 Jahre: 650,00 € 
2. Rasenreihengrabstätte 
 ohne Pflegeverpflichtung für 30 Jahre: 2.300,00 €
3. Reihengrabstätte für Kinder  

bis zu 5 Jahren für 30 Jahre: 440,00 €
4. Wahlgrabstätte für 30 Jahre  

- je Grabstelle - :  1.095,00 €
5. Wahlrasengrabstätte ohne Pflege- 

verpflichtung für 30 Jahre - pro Stelle: 2.300,00 €
6. Wahlrasengrabstätte ohne  

Pflegeverpflichtung für 30 Jahre  
(zusätzliche Urne möglich) : 2.720,00 €

urnenbestattung:
7. Urnenreihengrabstätte für 20 Jahre: 420,00 €
8. Urnenrasenreihengrabstätte ohne  

Pflegeverpflichtung für 20 Jahre: 900,00 €
9. Urnenwahlgrabstätte für 20 Jahre  

- je Grabstelle - : 560,00 €
10. Urnenrasenwahlgrabstätte ohne Pflegever- 

pflichtung für 20 Jahre - je Grabstelle - : 900,00 €
11. Stelenfach für 20 Jahre 2.000,00 €
12. Zusätzliche Bestattung einer Urne in einer  

bereits belegten Wahlgrabstätte gemäß § 11  
Absatz 5 der Friedhofsordnung:

 a) eine Gebühr gemäß Nummer 4+6 zur Anpassung 
an die neue Ruhezeit und

 b) eine Gebühr gemäß Abschnitt II. Nummer 2.
Für jedes Jahr des Wiedererwerbs oder der Verlängerung 
von Nutzungsrechten (gem. § 13 Absatz 2 FO) ist für jedes 
Jahr, um das das Nutzungsrecht verlängert wird, 1/30  der 
Gebühren für Sarggrabstätten der Nrn. 4-6 und 1/20 für 
Urnengrabstätten der Nrn. 9-11 zu entrichten.
Die Gebühr für den Erwerb, Wiedererwerb und die Ver-
längerung des Nutzungsrechtes wird für die gesamte Nut-
zungszeit im Voraus erhoben.
In den Gebührensätzen ist keine Grabplatte oder Grab-
stein enthalten.

II. gebühren für die bestattung:

Für das Ausheben und Verfüllen der Gruft, Abräumen der 
Kränze und der überflüssigen Erde:

1. Für eine Erdbestattung: 400,00 €
 für Personen ab 5 Jahren
2. Für eine Urnenbestattung:  140,00 €

III. verwaltungsgebühren:

1. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung  
eines stehenden Grabmals 70,00 €

2. Prüfung der Anzeige zur Aufstellung  
eines liegenden Grabmals und Stelentür 25,00 €

3. Standsicherheitsprüfung je Jahr -  
bei Verlängerung 1,50 €

Iv. gebühr für die benutzung der Friedhofskapelle/
kirche:

1. Gebühr für die Benutzung der Kapelle  
- je Trauerfeier - 185,00 € 

2. Gebühr für die Benutzung der Kirche  
- je Trauerfeier - 300,00 € 

§ 7

1) Pflegegebühr bei vorzeitiger Einebnung  
pro Stelle pro Jahr 20,00 €

2) Gebühren für die Einebnung nach Ende der Ruhefrist 
bzw. vorzeitiger Einebnung, sowie Leistungen, für die 
kein Gebührentarif vorgesehen ist, werden von der 
Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen Aufwand 
berechnet.

§ 8
Inkrafttreten, außerkrafttreten

(1) Diese Friedhofsgebührenordnung tritt nach ihrer Ge-
nehmigung am Tage nach der öffentlichen Bekannt-
machung in Kraft.

(2) Mit Inkrafttreten dieser Friedhofsgebührenordnung 
tritt die Friedhofsgebührenordnung in der Fassung 
vom 06.05.1999 außer Kraft.

Hohenbostel, 23.09.2015
 

Der Kirchenvorstand:

Back L. S. Pankratz-Lehnhoff, P ìn
Vorsitzender  Kirchenvorsteherin

Die vorstehende Friedhofsgebührenordnung wird hiermit 
gemäß § 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 
der Kirchengemeindeordnung kirchenaufsichtlich geneh-
migt.

Ronnenberg, 05.10.2015

Der Kirchenkreisvorstand
L. S. i.A. Richter

Leiter des Kirchenkreisamtes
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 Änderung der Friedhofsordnung und der gebüh-
renordnung der ev.-luth. kirchengemeinde bantorf

Gemäß §4 der Rechtsverordnung über die Verwaltung 
kirchlicher Friedhöfe (Friedhofsrechtsverordnung) vom 
13. November 1973 (Kirchl. Amtsblatt 1974 S.1) hat der 
Kirchenvorstand der Ev.-luth. Kirchengemeinde Bantorf 
am 30.09.2015 folgende Änderungen der Friedhofsord-
nung und der Gebührenordnung beschlossen:

§ 26 der Friedhofsordnung der Ev.-luth. Kirchengemeinde 
Bantorf vom 29.11.2013 wird wie folgt neu gefasst:

§ 26 
entfernung 

(1) Grabmale und andere Anlagen dürfen vor Ablauf des 
Nutzungsrechts nur mit vorheriger Zustimmung der 
Friedhofsverwaltung entfernt werden. 

(2) die kosten für die abräumung des grabmals und 
der grabanlage sollen bei der grabnutzungsgebühr 
mit berücksichtigt werden. 

 Wurden die kosten bei erwerb des nutzungsrechtes 
an der grabstätte nicht erhoben, wird für die ent-
stehenden abräumkosten eine in der gebührenord-
nung vorgesehene gebühr berechnet. 

(3) Nach Ablauf der Nutzungszeit und nach Bekannt-
machung über das Abräumen der Grabstätten ver-
anlasst die Friedhofsverwaltung die Entfernung von 
Grabmalen und anderen Anlagen. Innerhalb von drei 
Monaten nach der Bekanntmachung über das Abräu-
men und bei Wahlgräbern auch innerhalb von drei 
Monaten nach Ablauf der Nutzungszeit können die 
nutzungsberechtigten Personen Grabmale und ande-
re Anlagen selbst entfernen, soweit es sich nicht um 
Grabmale nach § 27 handelt. 

(4) kommt die nutzungsberechtigte person ihrer ver-
pflichtung nicht innerhalb von 3 monaten nach 
bekanntgabe über die abräumung der grabstätte 
nach, kann die Friedhofsverwaltung die abräu-
mung auf kosten der nutzungsberechtigten person 
vornehmen oder veranlassen. 

 Für die entstehenden kosten ist die nach der ge-
bührenordnung vorgesehene gebühr zu zahlen. 

(5) Die Friedhofsverwaltung hat keinen Ersatz für Grab-
male und andere Anlagen zu leisten. Sie ist auch nicht 
zur Aufbewahrung abgeräumter Grabmale und ande-
rer Anlagen verpflichtet. Die Friedhofsverwaltung hat 
auch keinen Gebührenbetrag zu erstatten, wenn die 
verpflichtete Person selbst abräumt. 

§ 7 der Friedhofsgebührenordnung der ev.-luth. kir-
chengemeinde bantorf vom 16.01.2014 wird wie folgt 
ersetzt:

§ 7

1) pflegegebühr bei vorzeitiger einebnung 
 pro Stelle pro Jahr 20,00 €
2) gebühren für die einebnung nach ende der ruhe-

frist bzw. vorzeitiger einebnung, sowie leistungen, 
für die kein gebührentarif vorgesehen ist, werden 
von der Friedhofsverwaltung nach dem jeweiligen 
aufwand berechnet.

Bantorf, den 30.09.2015

Siewek Bock
Vorsitzender Kirchenvorsteherin

Die vorstehenden Änderungen werden hiermit gemäß  
§ 66 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5, Absätze 2 und 5 der Kir-
chengemeindeordnung kirchenaufsichtlich genehmigt.

Ronnenberg, 05.10.2015

i.A. Richter
Leiter des Kirchenkreisamtes
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